
 
 

 

 

Anträge ordentlicher Parteitag 

06. März 2010 in Entlebuch 
 

 

 

 

Antrag JUSO Kanton Luzern: 

 

Die JUSO Kanton Luzern stellt den Antrag an die SP Kanton Luzern, die Anzahl Delegierte von heute drei auf 

fünf zu erhöhen. 

 

B.  Delegiertenversammlung 

 

Art. 9 Zusammensetzung 

 

1  Der Delegiertenversammlung gehören an: 

- die Mitglieder der Geschäftsleitung; 

……. 

- fünf Mitglieder der Juso; 

…… 

 

 

 

 

Antrag Geschäftsleitung: 

 

Die heutigen Amtsparteien sind als Organisationsstruktur innerhalb der SP Kanton Luzern aufzuheben. Dies als 

Vollzug der neuen Wahlkreiseinteilung im Kanton Luzern. Für die Organisation der kantonalen Wahlen sind 

zweckdienliche Gremien zu schaffen. 

 

G.  Wahlausschuss für kantonale Wahlen (ersetzt den heutigen Absatz Amtsparteien) 

   

Art. 17 Organisation, Aufgaben und Kompetenzen (ersetzt den bisherigen Artikel 17) 

 

1. Zur Organisation der kantonalen Wahlen setzt die Geschäftsleitung der SP Kanton Luzern einen 

Wahlausschuss ein. 

2. Die Organisation, Aufgaben und Kompetenzen sind in einer verbindlichen Vereinbarung festzuhalten. 

Diese Vereinbarung ist durch den Parteitag zu genehmigen. 

3. Die Geschäftsleitung der SP Kanton Luzern ernennt zusätzlich pro Wahlkreis und Wahlgang eine 

Kontaktperson für den Wahlausschuss.  

4. Der Wahlausschuss hat auf besondere Gegebenheiten in den einzelnen Wahlkreisen Rücksicht zu 

nehmen. 

5. Nomination von Kandidatinnen, die Listengestaltung und das Abschliessen von Listenverbindungen 

unterstehen der Genehmigung durch die Wahlkreisversammlung.  

 

Weiter müssen in folgenden Artikeln der Begriff Amtspartei gestrichen werden: 

 

Art. 3, Abs 4:  Ersatzlose Streichung 

Art. 4, Abs 3:  Ersatzlose Streichung 

Art. 5, Abs 1: Ersatzlose Streichung des Begriffs „Amtspartei“ (Verbindlichkeit der Parteitagsbeschlüsse) 

Art. 9, Abs 1: Ersatzlose Streichung Punkt 2 (Vertretungen in der kantonalen Delegiertenversammlung)   

Art. 10, Abs 1 Ersatzlose Streichung des Begriffs „Amtspartei“ (Verbindlichkeit der Parteitagsbeschlüsse) 

Art. 19, Abs 2 Ersatzlose Streichung des Begriffes „Amtspartei“ (Mandatssteuer) 

 

 

 

 


